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Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 € bis 2000 €
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
03.03.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Vorberatung) 20.03.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 25.03.2025 N

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird 
zugestimmt.“

Sachverhalt:

Gemäß § 111 Abs. 8 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit 
§ 26 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der 
Rat über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 €. Mit Beschluss vom 
16. Februar 2010 hat der Rat für Zuwendungen von über 100 € bis höchstens 2.000 € von 
der in der Verordnung geregelten Delegationsmöglichkeit an den Verwaltungsausschuss 
Gebrauch gemacht. Bezüglich der Zuwendungen über 2.000 € wird auf die ebenfalls in der 
heutigen Sitzung vorgelegte Ratsvorlage verwiesen.
 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der 
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. 
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere 
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte 
erst in der Summierung die für die Zuständigkeiten maßgeblichen Wertgrenzen 
überschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erläuterungen 
zu entnehmen. 
 
Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw. 
vermittelt. Ausnahmen bilden Zuwendungen, für die eine nachträgliche Zustimmung 
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden 
sollen oder von dem zuständigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet 
wurden. Zuwendungsbestätigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss 
zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.

Nach einem Jahreswechsel wird regelmäßig eine hohe Zahl an Zuwendungen zur 
nachträglichen Zustimmung gemeldet, da einheitlich alle noch im Vorjahr 
bekanntgewordenen Zuwendungen diesem Haushalts-/Kalenderjahr zugeordnet werden.

Nähere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Geiger



Anlage/n:
Anlage 1 (VA) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche 
Zustimmung (2024)
Anlage 2 (VA) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2024)
Anlage 3 (VA) Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2025)
Anlage 4 (VA) Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2025)
 



Fachbereich 20

20.51

Anlage 1

(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2024)

Fachbereich 67

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

806,50 €1 Kristin Winter Spendenlauf Anschaffung Schaukelsitz
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 2

(VA)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2024)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

1.000,00 €1 EDEKA Minden-
Hannover Stiftung & Co. 
KG

Aktion "Gesundes Schulfrühstück" 
2024

diverse Braunschweiger 
Grundschulen

200,00 €2 Ricarda und Stephan 
Schöwel

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche

250,00 €3 Albrecht Stein Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche
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Fachbereich 20

20.51

Anlage 3

(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2025)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

100,00 €1 Rosmarie Allee Spende an die Ortsfeuerwehr Lehndorf

Kettenzuwendung

356,78 €

2 Förderverein der 
Ortsfeuerwehr Bienrode

Spende an die Ortsfeuerwehr Bienrode (Hochdruckreiniger 
Kärcher und Strahlrohr)

Sachspende

179,99 €

3 Förderverein der 
Ortsfeuerwehr Bienrode

Spende an die Ortsfeuerwehr Bienrode (ein Mini Computer zur 
Wiedergabe von Ausbildungspräsentationen)

Sachspende

143,99 €

4 Förderverein der 
Ortsfeuerwehr Bienrode

Spende an die Ortsfeuerwehr Bienrode (6 Rauchwarnmelder)Sachspende

107,04 €

5 Förderverein der 
Ortsfeuerwehr Bienrode

Spende an die Ortsfeuerwehr Bienrode zur Förderung der 
Jugendfeuerwehr (16 Paar Wettbewerbshandschuhe)

Sachspende

130,00 €6 Marleen Piritz Spende an die Ortsfeuerwehr Watenbüttel Abteilung 
Jugendfeuerwehr

50,00 €7 Matthias Wickenhäuser Spende an die Ortsfeuerwehr Watenbüttel Abteilung 
Jugendfeuerwehr

Kettenzuwendung

50,00 €8 Matthias Wickenhäuser Spende an die Ortsfeuerwehr Watenbüttel Abteilung 
Kinderfeuerwehr

Kettenzuwendung

100,00 €9 Matthias Wickenhäuser Spende an die Ortsfeuerwehr Watenbüttel

Kettenzuwendung

Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

1.500,00 €

1 Hans Thomann-Stiftung Zuschuss für die Anschaffung eines E-PianosSachspende
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Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

1.700,00 €1 Dr. Irmhild Grotrian-
Steinweg

Flügelsanierung

1.700,00 €2 Mechthild Grotrian-
Steinweg-Landeck

Flügelsanierung

1.700,00 €3 Liebhild Grotrian-
Steinweg-Pahl

Flügelsanierung

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

200,00 €1 Rotary Club 
Braunschweig - Richmond

Spende ohne Zweckbindung für die Kompetenzagentur

Fachbereich 67

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

900,00 €1 Heinrich Köster 2002-3765 Stadtbaum Husarenstr.
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Anlage 3

(VA)



Fachbereich 20

20.51

Anlage 4

(VA)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2025)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

700,00 €1 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Kinder und 
Jugendliche, Schulen und 
Kindertagesstätten

860,00 €2 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Kinder und 
Jugendliche, Schulen und 
Kindertagesstätten

300,00 €3 V-I-S Vitalität mit System
GmbH & Co. KG

Defizitausgleich Mittagessen, 
Einzelfallhilfe, Projektförderung

Braunschweiger Fonds für 
Kinder und Jugendliche
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